
15.1.6 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII): Sozialhilfe 

Vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2013 

(BGBl. I S. 556) 

Erstes Kapitel   Allgemeine Vorschriften 

§ 5   Verhältnis zur freien Wohlfahrtspflege 

(1) Die Stellung der Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie der Verbände 

der freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozialer Aufgaben und ihre Tätigkeit zur Erfüllung 

dieser Aufgaben werden durch dieses Buches nicht berührt. 

(2) Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung dieses Buches mit den Kirchen und 

Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 

zusammenarbeiten. Sie achten dabei deren Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer 

Aufgaben. 

(3) Die Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der 

freien Wohlfahrtspflege zum Wohle des Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Die Träger der 

Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der 

Sozialhilfe angemessen unterstützen. 

(4) Wird die Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht, sollen die Träger der 

Sozialhilfe von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen. Dies gilt nicht für die Erbringung von 

Geldleistungen. 

(5) Die Träger der Sozialhilfe können allgemein an der Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem 

Buch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege beteiligen oder ihnen die Durchführung solcher 

Aufgaben übertragen, wenn die Verbände mit der Beteiligung oder Übertragung einverstanden sind. 

Die Träger der Sozialhilfe bleiben den Leistungsberechtigten gegenüber verantwortlich. 

(6) § 4 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

Zweites Kapitel   Leistungen der Sozialhilfe 

§ 9   Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles 

(...) 

(3) Auf  Wunsch der Leistungsberechtigten sollen sie in einer Einrichtung untergebracht werden, in 

der sie durch Geistliche ihres Bekenntnisses betreut werden können. 

Zehntes Kapitel   Einrichtungen 

§ 75   Einrichtungen und Dienste 

(1) Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen im Sinne von § 13. Die §§ 75 bis 80 

finden auch für Dienste Anwendung, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe eigene Einrichtungen 

nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen anderer Träger vorhanden sind, ausgebaut oder 

geschaffen werden können. (...) 



(...) 

§ 79   Rahmenverträge 

(1) Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene 

schließen mit den Vereinigungen der Träger der Einrichtungen auf Landesebene gemeinsam und 

einheitlich Rahmenverträge zu den Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 und § 76 Abs. 2 über  

1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspauschalen und –beträgen nach § 75 Abs. 3 zu 

Grunde legenden Kostenarten und –bestandteile sowie die Zusammensetzung der Investitionsbeträge 

nach § 76 Abs. 2, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und Zusammensetzung der 

Maßnahmepauschalen, die Merkmale für die Bildung von Gruppen mit vergleichbarem Bedarf nach § 

76 Abs. 2 sowie die Zahl dieser zu bildenden Gruppen, 

3. die Zuordnung der Kostenarten und –bestandteile nach § 41 des Neunten Buches und 

4. den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

nach § 75 Abs. 3 

ab. Für Einrichtungen, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder 

einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die Rahmenverträge auch von 

der Kirche oder Religionsgemeinschaft oder von dem Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem 

die Einrichtung angehört. In den Rahmenverträgen sollen die Merkmale und Besonderheiten der 

jeweiligen Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel berücksichtigt werden. 

(...) 

 


